
Grundsatz zum Bezug von Spesenentschädigung

Training Reise Bahnen Unterkunft/ 
Verpflegung

Trainings-
anlagen

Startgelder Sockelbeitrag Zusatz

Regionenkader Bus SCA 50% 50% 50% nein
Regionales Leistungszenter 50% 50% 50% 50% 50%
BOSV Kader 50% 50% 50% 50% 50%
Nationales Leistungszenter 50% 50% 50% 50% 50%
Swiss Ski 50% 50% 50% 50% nein

Wettkämpf
Animationsrennen Gruppe Steinbeisser Bus SCA 100% 100% 100%
Animationsrennen übrige Gruppen nein nein nein nein nein
JO Punkterennen Bus SCA 100% nein nein 100%
Migros GP -Final nein nein nein nein nein Pauschal nach 

Austragungsort
Berner Cup / BOSV Meisterschaften JO Alter Bus SCA 100% nein nein 100%
Berner Cup / BOSV Meisterschaften  ab JO Alter Bus SCA 100% 50% nein 100% max.20 Altersjahr
IR Selektionsrennen BOSV 100% 100% nein 100%
Helvetia Nordic Trophy BOSV 100% 100% nein 100%
Schweizer Meisterschaften BOSV 100% 100% nein 100%
FIS Wettkämpfe nein nein 50% nein nein
Continentalcup, Europacup, Weltcup
Volkswettkämpfe nein nein nein nein nein

Saisonabo.

Abrechnungsprozedere

Die Abrechnung erfolgt per  31 Juli, 31 Oktober, 31Januar, 30 April an den Präsident Toni Burn Bälliz 2 3714 Frutigen
Ohne Quittungen und die dazu gehörenden Aufgebote wird keine Entschädigung ausbezahlt!
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Spesenreglement Alpin und Nordisch 2011/2012

Die Formulare können auch auf der Homepage heruntergeladen werden.

Gesuch an Vorstand

1. Alle JO Kinder werden nach dem Spesenreglement entschädigt die in der JO des SC Adelboden angemeldet sind und für den SC Adelboden Wettkämpfe bestreiten.                
2. Mindestes 1 Elternteil muss die Mitgliedschaft im  SC Adelboden nachweisen.                                                                                                                                                                 
3. Ab dem JO Alter muss der/die BezügerIn die Mitgliedschaft des SC Adelboden aufweisen und für den SC Adelboden Wettkämpfe bestreiten.                                                           
4. Der/die BezügerIn muss ein entsprechendes Aufgebot/Selektion aufweisen.                                                                                                                                                                   
5. Entschädigungen werden nur bis zum 25 Altersjahr entrichtet.                                                                                                                                                                                         
6. Für alle anfallenden Kosten, die im Spesenreglement nicht aufgeführt sind, ist vorgängig ein Gesuch an den Vorstand zu richten. (Continetalcup, Europacup,Weltcup, 
spezielle Trainingskurse)                                                                                                                                                                                                                                                                      
7. Bei unsportlichem Verhalten, auf oder neben der Piste, behält sich der Vorstand das Recht, Leistungen zu kürzen.

Alle Athleten die eine Lizenz einlösen und  in der aktuellen Swiss-Ski Punkteliste (stand 31 Oktober.) unter 100 Punkte aufweisen sind zum Bezug des 
Skiabonnement der Skiregion Adelboden -Lenk berechtigt.

Quittungen und Aufgebote sind nummeriert, übereinstimmend Zusammen der Abrechnung beizulegen.

Zu Spät eintreffende Abrechnungen werden nicht vergütet.


